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Installations a courant fort en courant de sécurité des services dans les bâtiments des 
lieux de réunion – Partie 6: Grands garages 
 
 
 
 
 
Dieses Dokument hat sowohl den Status von ÖSTERREICHISCHEN 
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Vorbemerkung 
Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem ÖVE und dem Österreichischem Normungsinstitut werden künftig alle 
elektrotechnischen Dokumente als „Doppelstatusdokumente“ veröffentlicht. Diese Dokumente haben daher sowohl den 
Status von ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK gemäß ETG 1992 als auch den einer 
ÖNORM gemäß NG 1971. 

Der Rechtsstatus dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM ist den jeweils 
geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen. 

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR 
DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORMEN ist zu beachten: 

− Hinweise auf Veröffentlichungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand zum Zeitpunkt der 
Herausgabe dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM. Zum Zeitpunkt 
der Anwendung dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK /ÖNORM ist der durch 
die Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu be-
rücksichtigen. 

− Informative Anhänge und Fußnoten sowie normative Verweise und Hinweise auf Fundstellen in anderen, nicht 
verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfasst. 

Erläuterungen zum Ersatzvermerk: 
Diese ÖVE/ÖNORM ersetzt gemeinsam mit den Teilen 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 9 ÖVE-EN 2 Teil 1 bis Teil 8:1993-02 und  
ÖVE-EN 2 Teil 1a:1994-06. Da die zu ersetzenden ÖVE-Bestimmungen jedoch mit der ETV 2002 verbindlich erklärt sind, 
kann die Zurückziehung dieser Bestimmungen erst mit Erscheinen einer neuen ETV erfolgen. 

ÖVE-EN 2 Teil 7:1994-06 „Arbeitsstätten“ wird ersatzlos zurückgezogen. 

Die Reihe ÖVE/ÖNORM E 8002 besteht aus folgenden Teilen: 
Teil 1 Allgemeines 
Teil 2 Veranstaltungsstätten 
Teil 3 Verkaufsstätten und Ausstellungsstätten 
Teil 4 Hochhäuser 
Teil 5 Gaststätten 
Teil 6 Großgaragen 
Teil 7 Bleibt frei. 
Teil 8 Fliegende Bauten als Veranstaltungsstätten, Verkaufsstätten, Ausstellungsstätten oder Schank- und 

Speisewirtschaften 
Teil 9 Schulen 

Hinweis zur Anwendung 

Bei Anwendung dieser ÖVE/ÖNORM ist zu beachten, dass darin bautechnische Anforderungen enthalten sind, weil diese 
aus sicherheitstechnischen Gründen von den elektrotechnischen Anforderungen nicht zu trennen sind. 

ANMERKUNG 18: Die in dieser ÖVE/ÖNORM enthaltenen bautechnischen Anforderungen sind aus der Sicht 
elektrotechnischer Belange als anerkannte Regeln der Technik zu betrachten. Jedoch kann es in einzelnen Bundesländern 
durch Inanspruchnahme baurechtlicher Landeskompetenz Abweichungen geben, die jedoch keine unmittelbaren 
elektrotechnischen Festlegungen enthalten dürfen. Diese Abweichungen können die Landesbehörden in eigener 
Verantwortung festlegen. Da solche Abweichungen Auswirkungen auf die Anwendung elektrotechnischer Bestimmungen 
haben, sind sie gemäß § 3, Abs. 3, ETG 1992 entsprechend zu veröffentlichen. 

 


